
 

 

 
  

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Elise von König - Gemeinschaftsschule 
 
 
 
 
Mittagspause an der Gemeinschaftsschule ab Jahrgangsstufe 8 
 
 

Stuttgart, den 10.09.2018 
 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 
wie Ihnen bekannt ist, ist die Gemeinschaftsschule eine verbindliche Ganztagesschule. 
Somit gehört auch die Mittagspause zur Schulzeit und Schulpflicht. 
 
Sollten Sie geltend machen, die Mittagspause mit Ihrem Kind verbringen zu wollen, so 
können Sie Ihr Kind von der verpflichtenden Anwesenheit in der Mittagspause befreien. 
Hierzu benötigt es Ihren schriftlichen Antrag. Den Antrag erhält Ihr Kind heute von seiner 
Lehrkraft. 
Sie finden den Antrag auch auf der Homepage der Schule zum Herunterladen. 
 
 
Eine Befreiung ist ab der Jahrgangsstufe 8 möglich. Dabei ist Folgendes zu beachten:  
 
• Als Erziehungsberechtigte liegt, ab dem Verlassen des Schulgeländes,  

die  Aufsichtsverantwortung für Ihr Kind bei Ihnen. 
• Die Schülerunfallversicherung besteht nur auf dem unmittelbaren Weg nachhause 

und zur Schule. Andere Tätigkeiten sind nicht versichert. 
• Die Befreiung gilt für die nach Stundenplan ausgewiesene Mittagszeit. 
• Schülerinnen und Schüler, die befreit sind, müssen das Schulgelände in der 

Mittagszeit verlassen und dürfen erst zum Ende der Mittagszeit das Schulgelände 
wieder betreten. 

             Eine Teilnahme am Mittagessen in der Schule ist nicht möglich. 
• Die Befreiung gilt grundsätzlich für das laufende Schuljahr und ist bis zum         

01. Oktober eines Jahres schriftlich zu beantragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
die Schulleitung  
 



 

 

 

Antrag 
 
Abmeldung von der Mittagspause in der  
Elise von König-Gemeinschaftsschule für das Schuljahr 2018/19 
 
 
 
 
Stuttgart, den 10.09.2018 
 
 
 

Hiermit melde ich mein Kind______________________________________ 

Klasse ________ von der Mittagspause (12.45 bis 14.00 Uhr)  

an der Elise von König –Gemeinschaftsschule verbindlich für das Schuljahr 2018/19 ab. 

 

Die Voraussetzungen dafür sind mir bekannt. 
• Als Erziehungsberechtigte liegt, ab dem Verlassen des Schulgeländes, die 

Aufsichtsverantwortung für mein Kind bei mir. 
• Die Schülerunfallversicherung besteht nur auf dem unmittelbaren Weg nachhause 

und zur Schule. Andere Tätigkeiten sind nicht versichert. 
• Die Befreiung gilt für die nach Stundenplan ausgewiesene Mittagszeit. 
• Schülerinnen und Schüler, die befreit sind, müssen das Schulgelände in der 

Mittagszeit verlassen und dürfen erst zum Ende der Mittagszeit das Schulgelände 
wieder betreten. 
Eine Teilnahme am Mittagessen in der Schule ist nicht möglich. 

• Die Befreiung gilt grundsätzlich für das gesamte laufende Schuljahr  
  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum und  Unterschrift:  Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Bitte geben Sie dieses Schreiben ausgefüllt spätestens bis 
zum  01. Oktober 2018 bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes ab.     


